
INS KRANKENHAUS MIT 
FFP2/KN95-MASKE!

VERHALTENSREGELN IN DEN VLBG. KRANKENHÄUSERN:

> Wir empfehlen unseren Patientinnen und Patienten das Tragen 
 einer FFP2- bzw. KN95-Maske. 

> Besucherinnen und Besucher sowie Begleitpersonen müssen
  innerhalb der Vorarlberger Landeskrankenhäuser eine 
 FFP2-Maske oder KN95-Maske tragen. (Ausnahmen gelten für 
 Kinder, Schwangere und Personen mit einer ärztlich bestätigten   
 Maskenbefreiung.) 

> 2 Meter Abstand (auch mit Maske) zu Anderen halten.

> Folgen Sie nach Einlass und Ersteinschätzung unbedingt den    
 Anweisungen unserer Mitarbeitenden!

Schau auf dich, schau auf mich, so schützen wir uns!


